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 Landratsamt 
 Garmisch-Partenkirchen 
 Z U G S P I T Z R E G I O N  

A n t r a g  auf 
 

Dauergenehmigung  
 

eines Elektromotorbootes 
Als Anlage fügen Sie bitte ein Bild des Wasserfahrzeugs bei 

1. Antragsteller 
 Name / Firma Tel.-Nr. 
 

 
 

 

 Gesch.Inhaber, Pers.haft.Gesellsch., Vorstand,… Geburtsdatum 
 

 
 

 

 Wohn- bzw. Geschäftsanschrift (Straße, PLZ, Ort) E-Mail 
 

 
 

 

 
2. Gewässer 
 Staffelsee 

 
3. Technische Daten 
 Bootskörper 
 Hersteller Modell / Typ 
  

 
 

 Baujahr Bau-Nummer Länge (m) Breite (m) 
  

 
   

 Zuladung / Tragfähigkeit zulässige Personenzahl 
  

 
 

 Art des Bootes Verdrängung / Gewicht 
  

 
 

 Bei Segelbooten Einrichtung 
 Segelfläche: ______________ 

(Standartbesegelung in qm) 

 mit Hilfsmotor    

 mit Kocheinrichtung  mit Heizeinrichtung 
 mit Sanitäreinrichtung  mit Wohnreinrichtung  

       Kajüthöhe: ____________m 

 Liegeplatz 
  

 
 Motor 
 Hersteller Motornummer Modell 

 
 
   

 Arbeitsverfahren Antriebsart 

  2-Takt         4-Takt          Elektro    Außenborder  Innenborder

 Leistung kW   (1 kW = 1,36 PS) Baujahr Höchstgeschwindigkeit km/h 
  

 
  

 Ausrüstung des Wasserfahrzeugs 
  Schallgerät  Rettungsmittel (je Person)   Feuerlöscher  Geschwindigkeitsmesser 

Signallichter:   Bug-   Seiten-   Heck-   Zweifarben-   Dreifarben-   Rundumlicht 
 



4. Weitere Bootsführer 
Bei Nichtanwesenheit des Antragstellers im Motorboot soll die Führung des Bootes noch fol-
genden weiteren Bootsführern (gem. § 4 BaySchiffV nur Familienangehörige in gerader Linie, 
Mindestalter 15 Jahre) erlaubt werden: 
 
.………………………………… ………………………… ……………………… .………………………………… 
 
.………………………………… ………………………… ……………………… .………………………………… 
 
.………………………………… ………………………… ……………………… .………………………………… 
      Name    Vorname  Geburtsdatum   Verwandtschaftsgrad  

 
5. Sonstige Angaben bei Motorbooten 
 Ist das Fahrzeug bereits zugelassen/genehmigt worden? 

 nein    ja, bei              Kennzeichen:        

 Hinweis:  Das zugeteilte Kennzeichen ist an beiden Seiten des Bootes an gut sichtbarer 
Stelle in einer Höhe von mindestens 8 cm anzubringen. 

 CE–Kennzeichen vorhanden (Boot und Motor): 
(Sportboote, die nach dem 16.06.1998 in den Ländern der EG in Verkehr gebracht wurden, müssen der 
Sportboot-Richtlinie entsprechen) 

  nein                   ja, Konformitätserklärung (in deutscher Sprache) liegt bei  

 

 
6. Verwendung des Bootes  
  Privat    Mietwasserfahrzeug  __________________________ 

  Erläuterungen 

       
 

 
Ich/Wir versichere/n, dass 

 das im Antrag beschriebene Wasserfahrzeug und der Motor den Vorschriften der Bayerischen Schiff-
fahrtsordnung entsprechen. 

 ich/wir mit den Vorschriften der Bayerischen Schifffahrtsverordnung und Schifffahrtsbekanntma-
chung vertraut bin/sind bzw. vor Verwendung des Wasserfahrzeuges vertraut mache/n. 

 keine Abwässer, Fäkalien oder sonstige Abfälle in die Seen eingebracht werden. 
 die notwendige Mindestausrüstung, also weißes Rundumlicht, Rettungsmittel (1 pro Person), Schall-

gerät und Lenzeinrichtung, an Bord ist. 
 evtl. vorhandene Batterien seefest befestigt und mit einer Abdeckung aus nicht leitendem Werkstoff 

versehen sind (nicht auslaufsichere Batterien müssen darüber hinaus in einem Behälter aus säure-
beständigem Werkstoff aufgestellt werden). 

 der Außenanstrich des Wasserfahrzeuges keine Wirkstoffe enthält, der für Binnengewässer verboten 
ist und nur solche Produkte verwendet werden, die gemeldet / zugelassen und verkehrsfähig sind. 

 alle gemachten Angaben der Richtigkeit entsprechen. 
 
Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 
 
 

  

 
Hinweise:  

- Der Antragsvordruck muss vollständig ausgefüllt sein, da sonst keine Bearbeitung möglich ist. 

- Der Antrag kann per E-Mail übersendet werden. Eine Unterschrift ist dann nicht nötig, die Absendung des E-
Mails bestätigt die oben genannten Daten und Erklärungen. 

- Für die Genehmigung / Zulassung wird eine Gebühr erhoben.  

- Ggf. kommt eine privatrechtliche Bewilligung des Gewässereigentümers hinzu. Für den Staffelsee ist dies die 
Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung. Das jährliche Nutzungsentgelt, das an den Eigentümer zu ent-
richten ist, ist unter anderem abhängig von Art/Leistung des Motors. 

- Genehmigungsfähig sind nur kleine Boote (bis max. 6 m Länge) mit Elektromotor bis max. 1 kW (bei max. 24 
V Spannung). Boote mit eingebauter Wohn-/Koch- oder sanitären Einrichtung oder mit einer Kajüthöhe 
über 1,20 m sowie Sportmotorboote sind am Staffelsee nicht genehmigungsfähig. 


